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Haushaltsplan 2023 - Genehmigungserlass des 
Regierungspräsidiums Stuttgart 

 
 

I. Beschlussantrag 
 
Kenntnisnahme.  
 
 

II. Sach- und Rechtslage, Begründung 
 
Der Kreistag hat am 13.12.2022 die Haushaltssatzung 2023 einschließlich der 
erforderlichen Anlagen nach § 1 Abs. 3 GemHVO sowie den Wirtschaftsplan 2023 
des AWB beschlossen. 
 
Die Verwaltung übersandte die genehmigungspflichtigen Unterlagen bereits am 
16.12.2022 elektronisch an das Regierungspräsidium Stuttgart. 
 
Mit Erlass vom 13.03.2023, per E-Mail eingegangen am 15.03.2023, bestätigt das 
Regierungspräsidium Stuttgart vollumfänglich die Gesetzmäßigkeit der vom 
Kreistag des Landkreis Göppingen am 13.12.2022 beschlossenen Haushaltssatzung 
inkl. Haushalts- und Stellenplan für das Haushaltsjahr 2023. Dasselbe gilt ebenso 
für die Finanzplanung 2024 – 2026. Die entsprechenden genehmigungspflichtigen 
Bestandteile aus der Haushaltssatzung (Kreditaufnahmen, Verpflichtungs-
ermächtigungen und Höchstbetrag der Kassenkredite) wurden genehmigt.  

 
Der Genehmigungserlass wird umgehend öffentlich bekanntgemacht und liegt 
entsprechend öffentlich aus. 

 
Die Gesetzmäßigkeit des Wirtschaftsplans 2023 des Eigenbetriebs Abfallwirtschaft 
des Landkreises Göppingen wurde ebenso in vollem Umfang bestätigt. 
 
Auf den in der Anlage beiliegenden Genehmigungserlass des Regierungspräsidiums 
Stuttgart – speziell die Anmerkungen zur Finanzlage (Ziffer III. der Anlage) – wird 
verwiesen. 
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III. Handlungsalternative 

 
Keine.  
 
 

IV. Finanzielle Auswirkungen / Folgekosten 
 
Siehe Haushaltsplan 2023; die Bewirtschaftung des Haushaltsjahres 2023 samt 
vorgesehene Kreditaufnahme kann nun endlich baldmöglichst vorgenommen 
werden.  
 
Die Finanzierung des Neubaus der Klinik am Eichert ist bereits durch 
Kreditermächtigungen aus Vorjahren abgedeckt. In den Haushaltsjahren 2023ff. 
erfolgt lediglich der Abruf der Kreditmittel aus bereits abgeschlossenen 
Kreditverträgen in Höhe von insgesamt 109 Mio. Euro.   

 
V. Zukunftsleitbild/Verwaltungsleitbild - Von den genannten Zielen sind berührt: 

 
 
Zukunfts- und Verwaltungsleitbild 

  Übereinstimmung/Konflikt 
1 = Übereinstimmung, 5 = keine Übereinstimmung 

1 2 3 4 5 

Themen des Zukunftsleitbildes nicht berührt      

      

Außenwirkung      

  
 

 
gez. 
Edgar Wolff 
Landrat 
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